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 Bis Ende Dezember 2015: rd. 442.000 Erstanträge auf Asyl gestellt, rd. 1,1
Mio. Zugänge von Asylsuchenden (laut EASY-Registrierung)

 Beginn 2016: starker Rückgang der Flüchtlingszahlen, 61.000
Registrierungen im Februar [vgl. mit durchschnittlich 170.000 in den
letzten drei Monaten 2015]; derzeit weiterer Rückgangwegen Schließung
der Balkanroute

 Hauptherkunftsländer: Syrien (40%), Irak (20%), Afghanistan (20%), Iran

 Hohe Bleibeperspektive (Schutzquote mind. 50%): Syrien (99%), Irak (87%)

 Anhängige Asylverfahren (bis Ende Febr.): 393.000

Statistik und Datenlage (1)



 über 50 % der Flüchtlinge unter 25 Jahre alt, rund 30 % zwischen 18 und
25 Jahre

 überwiegend männlich

 zur Qualifikationsstruktur keine valide Datenbasis

 rd. 13 % Hochschule, 18 % Gymnasium besucht

 30 % Sekundarschulen, 24 % Grundschulen

 8 % keine Schule

 berufliche Qualifikationen nur eingeschränkt üblich und
bekannt.

 12.800 Bewerber um Ausbildungsplatz (März 2016) hatten Staatsange-
hörigkeit eines Asylzugangslands, darunter 5.000 eines nicht-europäischen
Asylzugangslandes

Statistik und Datenlage (2)



Wann dürfen Flüchtlinge
arbeiten?

Asylbewerber (Personenmit Aufenthaltsgestattung)
keinen Arbeitsmarktzugang während der ersten 3 Monate des Aufenthalts, während des
Aufenthalts in Erstaufnahmeeinrichtungen und für Personen aus sicheren Herkunftsstaaten

nach 3 Monaten: alle Beschäftigungen; grundsätzlich nur mit Zustimmung BA – Ausnahmen:
Berufsausbildungen, mindestlohnfreie Praktika, Beschäftigungen i.S. Blaue Karte EU

Personenmit Duldung
Sofortiger, zustimmungsfreier Arbeitsmarktzugang für Berufsausbildungen, Beschäftigung i.S.
Blaue Karte EU

Sonstige Beschäftigungen nach 3 Monaten

Anerkannte Flüchtlinge (Asylberechtigte)
→ uneingeschränkter Arbeitsmarktzugang



Zugang zu Praktikum, Ausbildung und
ausbildungsunterstützenden Maßnahmen (1)
Praktika bzw.

Ausbildung

Anerkannte

Flüchtlinge

Asylbewerber* Geduldete*

Freiwilliges Praktikum zur

Berufsorientierung

< 3 Monate

X ab 4. Monat, Zustimmung

Ausländerbehörden

ab 1. Tag der Duldung,

Zustimmung

Ausländerbehörden

Freiwilliges Praktikum zur

Berufsorientierung

> 3 Monate

X ab 4. Monat, Zustimmung

Ausländerbehörden,

Zustimmung Arbeitsagentur

ab 4. Monat, Zustimmung

Ausländerbehörden,

Zustimmung Arbeitsagentur

Einstiegsqualifizierung

(EQ)

X ab 4. Monat, Zustimmung

Ausländerbehörden

ab 1. Tag der Duldung,

Zustimmung

Ausländerbehörden

EQ Plus X i.d.R. keine Förderung ab 15. Monat des

Aufenthalts, Zustimmung

Ausländerbehörden

Duale Ausbildung X ab 4. Monat, Zustimmung

Ausländerbehörden

ab 1. Tag der Duldung,

Zustimmung

Ausländerbehörden

* Personen aus sicheren Herkunftsstaaten, deren Asylantrag nach dem 1.8.15 gestellt wurde, dürfen nicht beschäftigt werden.



Zugang zu Praktikum, Ausbildung und
ausbildungsunterstützenden Maßnahmen (2)
ausbildungs-

unterstützende

Maßnahmen

Anerkannte

Flüchtlinge

Asylbewerber* Geduldete*

Ausbildungsbegleitende

Hilfen

X i.d.R. keine Förderung ab 15. Monat des

Aufenthalts, Zustimmung

Ausländerbehörden

Assistierte Ausbildung X i.d.R. keine Förderung ab 15. Monat des

Aufenthalts, Zustimmung

Ausländerbehörden

Berufsausbildungs-

beihilfen

X i.d.R. keine Förderung ab 15. Monat des

Aufenthalts, Zustimmung

Ausländerbehörden

Berufsvorbereitende

Bildungsmaßnahme

X i.d.R. keine Förderung i.d.R. keine Förderung

Berufsausbildung in

außerbetrieblichen

Einrichtungen

X i.d.R. keine Förderung i.d.R. keine Förderung

* Personen aus sicheren Herkunftsstaaten, deren Asylantrag nach dem 1.8.15 gestellt wurde, dürfen nicht beschäftigt werden.



geplante rechtliche Änderungenmit Bezug zur
Ausbildung

 sog. „3 plus 2-Regelung“:

 sicheres Aufenthaltsrecht für die Dauer der Ausbildung und für weitere zwei
Jahre nach erfolgreichem Abschluss

 künftig keine jährliche Überprüfung der Aufenthaltsvoraussetzungen mehr
erforderlich

politische Einigung zwischen Spitzen von CDU, CSU und SPD Ende Januar 2016

 Persönlicher Duldungsgrund „Aufnahme einer Berufsausbildung“:

 Altersgrenze, bis zu der eine Berufsausbildung spätestens aufgenommen
worden sein muss, soll von bisher 21 auf 25 Jahre heraufgesetzt werden

politische Einigung zwischen Spitzen von CDU, CSU und SPD Ende Januar 2016

 Weitere Öffnung der ausbildungsunterstützendenMaßnahmen (AsA, abH)

Aktuell- Gespräche zur rechtlichen Umsetzung ggf. im Rahmen eines
Integrationsgesetzes laufen



Politischer Rahmen für Flüchtlingsaktivitäten
im BMWi: Allianz für Aus- undWeiterbildung

 Bündnis aus Bund, Bundesagentur für Arbeit, Wirtschaft, Gewerkschaften
und Ländern zur Stärkung der dualen Ausbildung (gegründet Ende 2014)

 gemeinsame Aktivitäten für einheimische und geflüchtete junge
Menschen, um Start in Berufswelt zu ebnen und für duale Ausbildung zu
werben

 Herbst 2015: Verständigung auf gemeinsame Maßnahmen zur Integra-
tion von geflüchteten Menschen in Ausbildung und Arbeit (Erklärung
„Gemeinsam für Perspektiven von Flüchtlingen“)

 Ansatzpunkte: Deutschkurse ausbauen und öffnen, Flüchtlinge fit machen
für den Ausbildungs- und Arbeitsalltag, Schaffung von sicherem
Aufenthalt für Dauer der Ausbildung und Berufseinstieg.

 Weitere Aktivitäten der „Allianz“-Partner sind derzeit in Abstimmung.



Internetseite „Allianz“

xyz



Förderangebote des BMWi

 Willkommenslotsen: bis zu 150 Berater unterstützen regional KMU bei
Integration von Flüchtlingen in Arbeit und Ausbildung [i.R. „Passgenaue Besetzung]

 Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung: Informiert KMU über Webseite
zu Beschäftigungsmöglichkeiten von Flüchtlingen, rechtliche
Rahmenbedingungen, Praxisbeispiele

 Netzwerk „Unternehmen integrieren Flüchtlinge“: Vernetzt
Unternehmen, die sich bereits für Flüchtlinge engagieren (oder dies
planen), Initiator DIHK

 Stark für Ausbildung: unterstützt Ausbildungspersonal in KMU praxisnah,
i.V. Modul für Ausbildung junger Flüchtlinge

 BQ-Portal: Arbeits- u. Wissensplattform für Berufskammern bei
Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen, Ausbau Länder-/
Berufsprofile für zentrale Herkunftsländer der Flüchtlinge ->
Ländersteckbriefe



Informationen

 Allianz für Aus- undWeiterbildung

 Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung

 Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen


